
 

  Tarif für das Anbringen von Bodenmarkierungen, die 

Leihgebühren für Absperr- und Signalisationsmaterial  

und die Abgabe von Ölbindemitteln  

vom 28. September 1993  

vom Gemeinderat gestützt auf § 12 Abs. 2 des Reglementes über den Gebühren-

bezug durch die Stadtpolizei vom 24. Juni 1993 erlassen (GRB Nr. 8580) 

1. Bodenmarkierungen 

Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand. 

2. Absperr- und Signalisationsmaterial 

Die Leihgebühr je Stück und Tag beträgt: 

Signaltafel Fr. 3.– 

Signaltafel mit Ständer Fr. 5.– 

Signalständer Fr. 2.– 

Vaubanbarrieren, Scherengitter Fr. 5.– 

Abweisbake Fr. 5.– 

Leitkegel klein Fr. 2.– 

Leitkegel gross Fr. 3.– 

Signallatte mit Ständer Fr. 3.– 

Signallampe normal Fr. 5.– 

Signallampe intensiv Fr. 7.– 

3. Ölbindemittel / Absperrband 

Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand. 

Es werden in jedem Fall mindestens Fr. 20.– in Rechnung gestellt. 

Der Stadtpräsident kann auf Gesuch hin die Gebühren erlassen. 

Dieser Tarif tritt auf den 1. Januar 1994 in Kraft. 

Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber 

Boris Banga Rolf Enggist 


